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§ 58 Bgld. JagdG 2017 Verpachtung
der Eigenjagd

Bgld. JagdG 2017 - Burgenlandisches Jagdgesetz 2017

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.07.2024

(1) Die Verpachtung eines Eigenjagdgebietes oder eines Teiles eines solchen ist von der zur Eigenjagd berechtigten
Person unter Bezeichnung des Pachtgebietes und Angabe des Namens und der Anschrift der Pachterin oder des
Pachters bzw. der Mitglieder der pachtenden Jagdgesellschaft oder der juristischen Person und des Pachtbetrages
binnen acht Tagen nach Abschluss des Pachtvertrages der Bezirksverwaltungsbehdrde anzuzeigen und der
Pachtvertrag vorzulegen. Die Pachterin oder der Pachter (die Jagdleiterin oder der Jagdleiter der Jagdgesellschaft oder
die Jagdleiterin oder der Jagdleiter der juristischen Person) hat die Unter- oder Weiterverpachtung (8 52) eines
Eigenjagdgebietes binnen einer Woche nach Abschluss des Vertrages der Bezirksverwaltungsbehdrde anzuzeigen.
Hiebei ist die Zustimmung der oder des Eigenjagdberechtigten nachzuweisen.

(2) Die Verpachtung hat auf die Dauer einer Jagdperiode oder fir den Rest einer Jagdperiode zu erfolgen. Ausnahmen
hievon kann die Bezirksverwaltungsbehorde Uber begriindeten Antrag der oder des Eigenjagdberechtigten bewilligen,
wenn eine langere Dauer der Verpachtung des Eigenjagdgebietes nicht den Interessen der Land- und Forstwirtschaft
widersprechen.

(3) Die Verpachtung von Teilen eines Eigenjagdgebietes ist nur unter der Voraussetzung zulassig, dass sowohl| der
verpachtete als auch der in die Verpachtung nicht einbezogene Gebietsteil mindestens 300 ha umfasst und diese Teile
auch sonst den Erfordernissen eines Eigenjagdgebietes entsprechen.

(4) Die Bestimmungen der88 33, 34, 35,39 Z 1,8 56 Z 1 bis 3, 5, 6 und 8 finden auch auf das hinsichtlich einer
Eigenjagd bestehende Pachtverhaltnis sinngemall Anwendung.

(5) Die oder der Eigenjagdberechtigte hat die Auflosung des Pachtverhdltnisses der Bezirksverwaltungsbehdrde binnen
zweier Wochen anzuzeigen.

In Kraft seit 01.05.2017 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_jagdg_2017/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_jagdg_2017/paragraf/33
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_jagdg_2017/paragraf/56
file:///

	§ 58 Bgld. JagdG 2017 Verpachtung der Eigenjagd
	Bgld. JagdG 2017 - Burgenländisches Jagdgesetz 2017


